
Projektauswahlkriterien LEADER Mittlere Alb (Stand: 24.11.2025) 

Förderfähigkeit (Fördervoraussetzungen müssen vollständig erfüllt sein)   

Ankreuzen bei Erfüllung 
 

Das Projekt entspricht den LEADER-Fördervoraussetzungen.   

   
Das Projekt lässt sich einem oder mehreren der im Regionalen   

Entwicklungskonzept (REK) genannten Handlungsfelder zuordnen.   

   
Das Projekt liegt im Aktionsgebiet bzw. dient diesem vorrangig.   

   
Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens ist plausibel dargestellt.   
   

Eine Unterstützung durch andere Förderprogramme wurde geprüft.   

   
Es liegen keine Anzeichen vor, dass Mitnahmeeffekte ausgenutzt werden. Der    

Projektträger hat erklärt, dass das Vorhaben ohne Förderung nicht realisiert würde.   
   

 

1. Das Projekt dient folgenden Handlungsfeldern des REK (trifft zu: je 1 Punkt)   

 Punkte 
  

1.1 HF: Nachhaltiges Leben und Wohnen   

1.2 HF: Sozial- und umweltgerechte Wirtschaft   

1.3 HF: Beteiligung und soziale Innovation   

   
   

2. Beitrag zum Klimaschutz bzw. zur Klimaanpassung 

(0 P. = neutraler Beitrag, 1 P. = geringer Beitrag, 2 P. = umfassender Beitrag, 

3 P. = modellhafter Beitrag) 

  

  

  

Begründung:  
 

 
 

3. Beitrag zur digitalen Transformation 

(0 P. = neutraler Beitrag, 1 P. = geringer Beitrag, 2 P. = umfassender Beitrag, 

3 P. = modellhafter Beitrag) 

  

  

  

Begründung:  
 
 

4. Beitrag zu Kooperation und Wissensaustausch (trifft zu: je 1 Punkt)   
   

4.1 Das Projekt stärkt regionale Netzwerkbildung.   

4.2 Das Projekt ist interkommunal angelegt.   

4.3 Das Projekt ist national angelegt.   

4.4 Das Projekt ist transnational angelegt.   

4.5 Mit dem Projekt wird Transformationswissen ausgetauscht.   

4.6 Das Projekt wird von der Bürgerschaft initiiert.   

4.7 Das Projekt wird unter Beteiligung der Bürgerschaft umgesetzt.   

4.8 Das Projekt wird von der Bürgerschaft weiter betreut.   

    

5. Beitrag im Bereich Inklusion und Chancengleichheit (trifft zu: je 1 Punkt)   
   

5.1 • Arbeit/Ausbildung   

5.2 • Wohnen   

5.3 • Kultur/Freizeit/Bildung/Sport   

5.4 • Mobilität   

5.5 • Nah- und Grundversorgung   

5.6 • Kommunikation   

    
    



    

6. Ökonomisch-nachhaltiger Beitrag (trifft zu: je 1 Punkt)   
    

6.1 Das Projekt stärkt die regionale Wertschöpfung oder Wertschöpfungsketten.   

6.2 Das Projekt schafft bzw. stärkt Räume für Kollaborationen verschiedener   

 regionaler Akteure.   

6.3 Das Projekt trägt zum Erhalt bzw. zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei.   

6.4 Das Projekt erhöht die Arbeitgeberattraktivität und dient der Fachkräftesicherung.   

6.5 Das Projekt verbessert die Vielfalt von Produkt-/Dienstleistungsangeboten.  
    

7. Ökologisch-nachhaltiger Beitrag (trifft zu: je 1 Punkt)   
   

7.1 Das Projekt fördert eine schonende Flächennutzung.   

7.2 Bei der Projektumsetzung wird besonderer Wert auf die regionale Herkunft gelegt   

 (Rohstoffe, Dienstleistungen).   

7.3 Das Projekt dient dem Erhalt und der Förderung der biologischen Vielfalt.   

7.4 Das Projekt leistet einen Beitrag zur Ressourcenschonung.   

7.5 Das Projekt erfüllt Kriterien des Biosphärengebiets Schwäbische Alb.   
    

8. Sozial-nachhaltiger Beitrag (trifft zu: je 1 Punkt) 
  

   

8.1 Das Projekt fördert Vielfalt und Toleranz.   

8.2 Das Projekt unterstützt die Auseinandersetzung mit demokratischen Werten.   

8.3 Das Projekt bestärkt unmittelbar ehrenamtliche Strukturen, Vereinsaktivitäten oder   

 gemeinschaftlich getragene Organisationsformen.   

8.4 Das Projekt verbessert das Bildungsangebot, insbesondere Bildung für   

 nachhaltige Entwicklung.   

8.5 Die Verstetigung des Projekts ist sichergestellt.   
    

9. Beitrag zur Innovation (trifft zu: je 1 Punkt)   
   

9.1 Das Projekt unterstützt einen (bekannten aber) neu gestalteten Ansatz in der Gemeinde.   

9.2 Das Projekt unterstützt einen neuartigen Ansatz im LAG-Gebiet.   

9.3 Das Projekt unterstützt einen neuartigen Ansatz außerhalb des LAG-Gebiets.   

   

10. Zusatzkriterien (trifft zu: je 1 Punkt)   
    

10.1 Das Projekt fördert Kinder und Jugendliche (demografischer Wandel).   

10.2 Das Projekt verbessert Angebote oder Einrichtungen im Bereich Kultur und Freizeit.   

10.3 Das Projekt fördert regionale Identität (z. B. Baukultur, Handwerk, Traditionen).   

10.4 Das Projekt leistet einen Beitrag zur innerörtlichen Entwicklung.   

10.5 Das Projekt leistet einen Beitrag zur Verbesserung der Grundversorgung.   

10.6 Das Projekt dient einer nachhaltigen Tourismusinfrastruktur (Balance zwischen   

 Besuchererlebnis und Naturschutz).   

10.7 Mit dem Projekt werden EU-Mittel durch ergänzende nationale Fördermittel   

 besonders effektiv eingesetzt. (trifft zu: 3 Punkte)   
    
    

11. Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Region 

(0 P. = kein Beitrag, 1 P. = geringer Beitrag, 2 P. = umfassender Beitrag, 

3 P. = modellhafter Beitrag  ---  mind. 1 Punkt erforderlich) 

  

 

 

Begründung: 
 
 
    

Erreichte Punkte (max. erreichbar 53 Punkte):   

(Bei 0 – 11 Punkten ist ein Projekt für LEADER ungeeignet zur Förderung)   

 


